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1. Anlass und Ziele  

Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung und Bebauung für den Gemeinbedarf 

einschließlich Nebenanlagen und Gartenflächen vor. Ein Graben II. Ordnung wird als Gewäs-

ser und eine Trauerweide zur Erhaltung festgesetzt. Mittels B-Plan-Verfahren sollen für das 

etwa 0,83 ha umfassende Plangebiet die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen werden. 

Die geplanten Allgemeinen Wohngebiete mit Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,3 bzw. 0,4 las-

sen zulässige Versiegelungen von bis zu 45 bzw. 60 Prozent zu. Die Gemeindebedarfsflächen 

können bei einer GRZ von 0,6 zu 60 % überbaut werden. Es sind ein bis zwei Geschosse 

erlaubt. Die Die Wohngebiete werden durch eine Verkehrsfläche getrennt, sodass die Erschlie-

ßung der Acker- und Grünlandflächen im Norden weiterhin möglich ist. Die unversiegelten 

Flächen außerhalb der Baugrenzen werden als Grünflächen angelegt. Vorhandene Gehölze 

und Gewässer werden zur Erhaltung festgesetzt. Das 0,83 ha große Plangebiet umfasst 

hauptsächlich Grünland und Ackerflächen. Es befindet sich etwa 150 m westlich des Vogel-

schutzgebietes SPA DE 2350-401 "Ueckermünder Heide" (s. Abb. 2). 

 

 

Abb. 1: Lage des Vorhabens zum Vogelschutzgebiet (Quelle: © Geo-Basis-DE/M-V 2023) 

Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der natürli-

chen Lebensräume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung, welche nicht 

unmittelbar mit der Verwaltung des Natura-Gebietes in Verbindung steht und hierfür nicht not-

wendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Pro-

jekten erheblich beeinträchtigen könnte, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.  

Dies erfolgt zunächst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprüfung auf Grundlage vorhandener 

Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprüfung erhebliche Beeinträchtigungen nachweis-

lich auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 
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Besteht dagegen bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung, löst dies die 

Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitshauptprüfung aus. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Ab-

satzes 4 (Durchführung trotz negativer Ergebnisse aus Gründen öffentlichen Interesses, mit 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen) stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden 

der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträch-

tigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.  

 

 

Abb. 2: Lage des Plangebietes mit SPA (Quelle: © Geo-Basis-DE/M-V 2023) 

2. Gesetzliche Grundlagen  

Die europäische Grundlage der FFH-Prüfungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Er-

haltung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH-Richt-

linie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 

2009/147/EG des Rates der europäischen Gemeinschaften vom 30.November 2009 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschließt. 

Im Artikel 3 der FFH-Richtlinie heißt es: 

(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der 

Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen 

Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfassen und 

muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürli-

chen Verbreitungsgebiet gewährleisten. Das Netz „Natura 2000“ umfasst auch die von den 

Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzge-

biete. 

Die Pflicht zur Prüfung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie: 
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(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam-

menwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern 

eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 

4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn 

sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie 

gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 

3. Vorgehensweise  

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prüfung des Vorhabens erläutert: 

1.Schritt 

Dieser ist die Prüfung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeinträchtigungen eines Na-

tura 2000-Gebietes auslösen könnten. 

2. Schritt  

Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensität der Wirkfaktoren sowie die Bestimmung 

der im Natura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen, der Lebensraumarten und de-

rer Habitate welche gegenüber den Wirkfaktoren empfindlich sein könnten. 

3. Schritt 

Es wird geprüft ob die Möglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der im Na-

tura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann. 

Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung ausge-

schlossen, ist das Vorhaben durchführbar. Kann die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträch-

tigung nicht ausgeschlossen werden ist das Vorhaben abzulehnen. 

Zum Verständnis der Ausführungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erläutert: 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richt-

linie (2009/147/EG), die nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu 

entwickeln sind, sind erheblich, wenn die Arten so gestört werden, dass deren Erhaltungszu-

stand nicht mehr günstig ist.  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten können nicht nur durch Vorhaben 

die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind hervorgerufen werden, sondern auch von solchen 

außerhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende Auswirkungen auf die 

Gebiete mit ihren für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile resultieren. Dies können 

vor allem Wirkungen über den Luft und Wasserpfad sowie Barrierewirkungen sein, die zu Stö-

rungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen Lebensräumen einer Art inner-und au-

ßerhalb eines Natura 2000-Gebietes) führen oder Zerschneidungs-bzw. Fallenwirkungen, die 

auch außerhalb der Gebietskulisse Individuenverluste / Mortalitätserhöhung der im Gebiet sie-

delnden Population hervorrufen. 

Erhaltungsziele 

Erhaltungsziele sind grundsätzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-

haltungszustandes der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-
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Richtlinie (2009/147/EG) und derer Habitate. Zum Teil sind für die Natura 2000-Gebiete die 

jeweiligen Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt. 

Bezugsraum 

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeinträchtigungen ist das entsprechend den Erhaltungszielen 

zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 2000-Gebiet ein-

schließlich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder europäische Verbrei-

tungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen innerhalb des Gebietes 

zu berücksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional getrennten oder nur bedingt 

zusammengehörigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei mobilen oder regelmäßig wan-

dernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass Beeinträchtigungen der Population des be-

troffenen Natura 2000-Gebietes auch außerhalb dieses Gebietes stattfinden und z. B. über 

dort erhöhte Individuenmortalität auf den gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffe-

nen Arten rückwirken können.  

 

4. Projektbeschreibung  

Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung auf Acker und Grünland entsprechend 

der Umgebungsbebauung vor. Die Bebauungstiefe ab Straße beträgt max. ca. 48 m.  

 

 

Abb. 3: Planung 

Mit der Realisierung des B- Planes können folgende zusätzliche Wirkungen unterschiedlicher 

Intensität einhergehen: 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauarbei-

ten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Es handelt sich um: 

1. Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch Transporte und Bauaktivitä-

ten,  
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2. Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflächen und 

Baustelleneinrichtung. 

 

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baugebiet und stellen 

sich folgendermaßen dar: 

1. Flächenversiegelungen, 

2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 

 

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes auf-

grund der Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.  

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 

1. durch Wohnen verursachte Immissionen. 

 

Tabelle 1:  Wirkungen des Vorhaben auf das Natura-Gebiet  
Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
e
ri
n

g
 

m
it
te

l 
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a) anlagebedingte Wirkungen      

Flächenversiegelung Überbauung/ Versiegelung      

Flächenumwandlung  Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes      

 Veränderung der morphologischen Verhältnisse      

 Veränderung der hydrologischen/ hydrodynami-
schen Verhältnisse  

    

 Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse 
(Beschaffenheit) 

    

Nutzungsänderung  Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstruk-
turen 

    

 Verlust/Änderung charakteristischer Dynamik     

 Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftlichen Nutzung 

    

 Kurzzeitige Aufgabe habitatprägender Nutzung/ 
Pflege 

    

 (Länger) andauernde Aufgabe habitatprägender 
Nutzung/ Pflege 

    

Gewässerausbau      

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indivi-
duenverlust 

    

b) betriebsbedingte Wirkungen      

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indi-
viduenverlust 

    

 Mechanische Einwirkung (z.B. Tritt, Luftverwirbe-
lung, Wellenschlag) 

    

 Erschütterungen/ Vibrationen     

stoffliche Emissionen Stickstoff- und Phosphatverbindungen/ Nährstoffein-
trag 

    

 Organische Verbindungen     

 Schwermetalle     
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Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
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n

g
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l 
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h

 

B
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 Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionspro-
zesse entstehende Schadstoffe 

    

 Salz     

 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/ 
Schwebstoffe und Sedimente) 

    

 Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung)     

 Arzneimittelrückstände und endokrin wirkende Stoffe     

 Sonstige Stoffe     

Einleitungen in Gewässer      

Grundwasser u.a. Wasser-
standsänderungen 

 
    

akustische Wirkungen Schall X    

optische Wirkungen Bewegung, Sichtbarkeit, Licht (auch: Anlockung)  X    

Veränderungen des Mikro- und 
Mesoklimas 

Veränderung der Temperaturverhältnisse 
    

 Veränderung anderer standort-, vor allem klimarele-
vanter Faktoren (z.B. Belichtung, Verschattung) 

    

Strahlung Nichtionisierte Strahlung/ Elektromagnetische Felder     

 Ionisierte/ Radioaktive Strahlung     

Gezielte Beeinflussung von Ar-
ten und Organismen 

Management gebietsheimischer Arten 
    

 Förderung/ Ausbreitung gebietsfremder Arten     

 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.)     

 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veränderter 
Organismen 

    

c) baubedingte Wirkungen      

Baustraße, Lagerplätze etc.      

Bauzeiten (Gesamtzeitraum u. 
tageszeitlich) 

 
    

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

Baubedingte, Barriere- oder Fallenwirkung/ Individu-
enverlust 

    

Sonstige      

 

5. Beschreibung des Untersuchungsraumes.  

Das 0,83 ha große Plangebiet befindet sich im Norden von Liepgarten. Es liegt im Naturpark 

„Am Stettiner Haff“ und im LSG „Haffküste“, beinhaltet keine geschützten Biotope und erstreckt 

sich zwischen der Bergstraße im Westen und der Uckermünder Straße (VG 75) im Osten auf 

einer Länge von etwa 235 m und einer Tiefe von etwa 48 m unmittelbar nördlich der Kolonie-

straße. Die Fläche ist ca. 0,7 ha Acker und 0,09 ha Dauergrünland. Im Plangebiet wachsen 

eine Weide. Das Plangebiet unterliegt den Immissionen der umgebenden Nutzungen.  
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Abb. 4: Biotope (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V 2023) 

 
Das Bodengefüge des Plangebietes ist aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung gestört und 

verdichtet. Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus Sanden. 

 

 

Abb. 5: Östlich gelegene Rastplatzfunktion (Quelle: © LINFOS/M-V 2023) 
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Entlang der westlichen Plangebietsgrenze verläuft ein Teilstück eines offenen Grabens. Das 

Plangebiet liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet, die Bauflächen sind nicht extrem 

überflutungsgefährdet. Das Grundwasser steht bei >2 - 5 m unter Flur im westlichen Drittel 

und bei >5 - 10 m unter Flur im Rest des Plangebietes an und ist vor eindringenden Schad-

stoffen vermutlich nur unzureichend geschützt. Es gibt einen unbesetzten Weißstorchhorst an 

der Ecke Koloniestraße /Ueckermünder Straße. 

 

 
Abb. 6: Schutzgebiete (Quelle: © LINFOS/M-V 2023) 

 

6. Beschreibung des SPA DE 2350-401 "Ueckermünder Heide" und Ermittlung 
der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben  

Das Plangebiet liegt ca.156 m westlich bzw. nördlich des SPA DE 2350-401 "Ueckermünder 

Heide". 

Prüfgegenstand 

Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind die in der aktuellen Fassung vom März 

2018 der Natura 2000-LVO M-V für das jeweilige Vogelschutzgebiet aufgeführten Vogelarten 

und deren Lebensräume. 

Erhaltungsziele 

Da kein Erhaltungsziel im Standard - Datenboden formuliert ist, gilt die Erhaltung oder Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang I u. Art. 4 Abs. 2 

Vogelschutzrichtlinie und derer Habitate. 
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Tabelle 2:  Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie 

(2009/147/EG)  

 Art Wissenschaftlicher Name Anhang I 
RL M-V 

2014 

Bekassine Gallinago gallinago  1 

Blaukehlchen  Luscinia svecica X  

Brachpieper  Anthus campestris X 1 

Eisvogel  Alcedo atthis X  

Fischadler  Pandion haliaetus X  

Goldregenpfeifer  Pluvialis apricaria X 0 

Großer Brachvogel  Numenius arquata  1 

Heidelerche  Lullula arborea X  

Kranich  Grus grus X  

Neuntöter  Lanius collurio X V 

Rohrdommel  Botaurus stellaris X  

Rohrweihe  Circus aeruginosus X  

Rotmilan Milvus milvus X V 

Schreiadler  Aquila pomarina X 1 

Schwarzmilan Milvus migrans X V 

Schwarzspecht  Dryocopus martius X  

Schwarzstorch  Ciconia nigra X 1 

Seeadler  Haliaeetus albicilla X  

Sperbergrasmücke  Sylvia nisoria X  

Tüpfelsumpfhuhn  Porzana porzana X  

Wachtelkönig  Crex crex X 3 

Weißstorch  Ciconia ciconia X 2 

Wiedehopf   Upupa epops  2 

Ziegenmelker  Caprimulgus europaeus X 1 

 

Rote Liste M-V (VÖKLER, HEINZE, SELLIN, ZIMMERMANN 2015):  

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet,  4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

 

 



 

 
 

 

FFH-Vorprüfung zum SPA DE 2350-401 "Ueckermünder Heide" für den Bebauungsplan Nr. 6/2022 
„Wohnen an der Bergstraße“ der Gemeinde Liepgarten 

 

12 

Tabelle 3:  Beeinträchtigung von Lebensräumen der Vogelarten nach Anhang I und  

 nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie  

Vogelarten Lebensraumansprüche der Arten  

V
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e
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n
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h
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e
h
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e
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e
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ü
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n
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a
n
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Bekassine Feuchtwiesen, offenes Sumpfland mit 
Deckung gebender Vegetation 

nein nein 

Blaukehlchen  Röhrichte durchsetzt mit Wasser und horstar-
tig verteilten Gebüschen 

nein nein 

Brachpieper  trockenes offenes Gelände spärlich bewach-
sen 

nein nein 

Eisvogel  Ufer klarer Gewässer mit Kleinfischbestand 
Sitzwarten und Gehölzen 
störungsarme Steilufer große Wurzelteller 
umgestürzter Bäume Hohlwege und Gruben 
als Brutplätze 

nein nein 

Fischadler  fischreiche langsam fließende oder stehende 
Gewässer mit ausreichender Sichttiefe und 
benachbarten ungestörten Brutmöglichkeiten 
in Form von herausragenden Bäumen, 
Strommasten u. ä. 

nein nein 

Goldregenpfeifer  Zug-,Rastvogel Überwinterung: große offene, 
unzerschnittene und störungsarme 
Landwirtschaftsflächen ohne oder mit 
niedriger Vegetation große Schlickflächen  

nein nein 

Großer Brachvogel  ausgedehnte geschützte und störungsarme, 
frische bis nasse angepasst bewirtschaftete 
Grünlandflächen möglichst unterschiedlicher 
Feuchtigkeitsgradienten 

nein nein 

Heidelerche  sonnige trockene Offenflächen in oder am 
Rande von Wäldern 

nein nein 

Kranich  störungsarme nasse Wald- und Gehölzberei-
che mit nahen störungsarmen 
landwirtschaftlich genutzten Flächen  

nein nein 

Neuntöter  offenes Gelände mit dornigen Gehölzen und 
niedriger Bodenvegetation mit Insekten  

nein nein 

Rohrdommel  gut erhaltene ausgedehnte Schilf- und 
Röhrichtbestände in Verbindung mit 
störungsarmen nahrungsreichen Flach-
wasserbereichen 

nein nein 

Rohrweihe  ausgedehnte geschützte Röhrichte mit 
möglichst hohem Anteil an flach überstauten 
Wasserröhrichten mit ausgedehnten 

nein nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sitzwarte
http://de.wikipedia.org/wiki/Grube
http://de.wikipedia.org/wiki/Insekten
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrichtpflanzen
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Verlandungszonen oder landwirtschaftlich 
genutzten Flächen (insbesondere Grünland) 

Rotmilan möglichst unzerschnittene Landschafts-
bereiche mit ungestörten Laub-und 
Mischwäldern oder Feldgehölzen und 
Baumreihen mit Altbäumen insbesondere im 
Randbereich sowie hohe Grünland-und 
Strukturdichte im Umfeld 

nein nein 

Schreiadler  naturnahe Laub-und Mischwälder mit 
ausgedehnten Altbeständen die einen 
ausreichend hohen Schlussgrad aufweisen 
sowie angrenzenden extensiv genutzten 
strukturierten Flächen  

nein nein 

Schwarzmilan  möglichst unzerschnittene Landschafts-
bereiche mit ungestörten Laub-und 
Mischwäldern oder Feldgehölzen und 
Baumreihen mit Altbäumen insbesondere im 
Randbereich sowie hohe Grünland-und 
Strukturdichte und/oder fischreiche Gewäs-
sern im Umfeld  

nein nein 

Schwarzspecht  Wälder mit Altbeständen und Totholz nein nein 

Schwarzstorch  alte geschlossene Wälder mit Still-und 
Fließgewässern  

nein nein 

Seeadler  möglichst unzerschnittene Landschafts-
bereiche mit ungestörten Laub-und 
Mischwäldern oder Feldgehölzen und 
Baumreihen mit Altbäumen sowie fisch-und 
wasservogelreichen Seen  

nein nein 

Sperbergrasmücke  Gehölzenflächen mit niedriger dorniger 
Strauchschicht sowie angrenzendem offenen 
Gelände vorzugsweise Feucht-und 
Nassgrünland mit Insekten  

nein nein 

Tüpfelsumpfhuhn  störungsarme Verlandungsbereiche von 
Gewässern Röhrichte Seggen- und 
Binsenbestände 

nein nein 

Wachtelkönig  Grünland (vorzugsweise Feucht- und 
Nassgrünland) mit Deckung gebender 
Vegetation flächige Hochstaudenfluren, 
Seggenriede Gras-oder Staudenfluren o.ä.  

nein nein 

Weißstorch  möglichst unzerschnittene Landschafts-
bereiche mit Gebäuden und 
Vertikalstrukturen in Siedlungsbereichen und 
hohen Anteilen an vorzugsweise frischen bis 
nassen Grünlandflächen sowie 
Kleingewässern 

nein nein 

Wiedehopf  großflächige trockene Heiden mit 
angrenzenden Waldrändern und lichten 
Gehölzbeständen, in denen Großhöhlen 
vorkommen (ersatzweise sonstige 
Höhlungen aller Art) 

nein nein 

Ziegenmelker  trockene wärmebegünstigte, offene 
Landschaften mit Kiefernwäldern 

nein nein 

 

In obenstehender Tabelle wird die Existenz von Fortpflanzungsstätten im Plangebiet für die 

Zielarten des SPA und Beeinträchtigungen solcher Fortpflanzungsstätten durch das Vorhaben 

ausgeschlossen. 9 der 24 Zielartenarten sind an Gewässer gebunden. Geeignete Bruthabitate 

http://de.wikipedia.org/wiki/Insekten
http://de.wikipedia.org/wiki/Seggen
http://de.wikipedia.org/wiki/Seggen
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für diese Arten befinden sich, mit dem ca. 6 km nördlich gelegenem Stettiner Haff und der ca. 

500 m östlich verlaufenden Ueckerniederung, außerhalb des Wirkbereiches des Vorhabens.  

Die 6 Zielarten Heidelerche, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wachtelkönig, Wiedehopf, Zie-

genmelker benötigen Offenflächen z.T. im Zusammenhang mit Waldbestand. Die 8 Groß-bzw. 

Greifvogelarten Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch brüten 

in Wäldern bzw. größeren zusammenhängenden Gehölzstrukturen spezieller Ausprägung. 

Das Plangebiet weist keine derartigen Strukturen auf. Ein Vorkommen der meisten vorgenann-

ten Zielarten ist nicht zu erwarten. 

Zum Neuntöter: Etwa 10 m nördlich der erlaubten Bebauung und 8 m nördlich der Plange-

bietsgrenze wächst ein Schlehen- und Brombeergebüsch, welches Potenzial für den Neuntö-

ter aufweist. Der Neuntöter weist gem. Flade eine sehr geringe Fluchtdistanz sogar von weni-

ger als 10 m auf und besetzt sehr kleine Reviere, die unter 0,1 ha groß sind. Im Methoden-

handbuch NRW Anhang B sind keine Angaben über die Reviergrößen verzeichnet. Aufgrund 

der vorhandenen Störung durch die Kolonienstraße und die umgebende landwirtschaftliche 

Nutzung sowie der Sichtversperrung durch die Scheune und die Weide wird ein sehr kleines 

Revier in Größe des Gebüsches mit einem ca. 5 m breitem Puffer angenommen. In diesem 

Fall wird der ungehinderte Blick der Art auf das Revier nicht beeinträchtigt. Der Neuntöter wird 

daher vom Vorhaben nicht tangiert. 

Zum Weißstorch: Das Plangebiet befindet sich im 1,5 km-Umkreis eines seit mindestens 5 

Jahren unbesetzten Weißstorchhorstes (s. Abb. 7). Abgesehen davon sind im 1,5 km Radius 

des Horstes sind mindestens 230 ha Dauergrünland und somit Strukturen vorhanden, die ein 

ausreichendes Nahrungsangebot hervorbringen. Der Verlust von maximal 0,09 ha Dauergrün-

land würde keine essenzielle Gefahr für die Art darstellen, wenn sich Besatz und Bruterfolg 

einstellen würde.  

 

Abb. 7: Grünlandverfügbarkeit im 1,5 km Radius des Horstes: ca. 230 ha  

 



 

 
 

 

FFH-Vorprüfung zum SPA DE 2350-401 "Ueckermünder Heide" für den Bebauungsplan Nr. 6/2022 
„Wohnen an der Bergstraße“ der Gemeinde Liepgarten 

 

15 

7. Zusammenfassung 

Ein Projekt ist unzulässig, wenn es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines „Natura 2000“ 

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 

führen kann. 

Die außerhalb des Vogelschutzgebietes liegende Vorhabenfläche ist durch die umgebenden 

Nutzungen beunruhigt. Es besteht keine potenzielle Brutplatzfunktion für die Zielarten des Vo-

gelschutzgebietes im Plangebiet. Als potenzielle Nahrungsfläche für den Weißstorch sind die 

0,09 ha Grünland des Plangebietes geeignet. Jedoch sind im Umfeld des unbesetzten Horstes 

ausreichend Nahrungsflächen vorhanden, so dass die Umsetzung der Planung nicht zur Be-

einträchtigung der Art führt. 

Das Vorhaben verursacht betriebs- und anlagebedingt keine erhöhten und baubedingt ge-

ringe, temporäre Immissionen. Daher erreichen die Wirkungen des Vorhabens die Funktionen 

des Natura – Gebietes nicht. 

Das Erhaltungsziel des Natura - Gebietes wird durch das Vorhaben nicht berührt. Die Erhal-

tung eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht 

gefährdet. 

 

8. Quellen  

• LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkon-

ventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht 

zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. –im Aurag des Bundesamtes für 

Naturschutz - FKZ 804 82 004 [unter Mitarb. von K. KOCKELKE, R. STEINER, R. 

BRINKMANN, D. BERNOTAT, E. GASSNER & G. KAULE]. – Hannover, Filderstadt  

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Arti-

kel 3 des Gesetzes vom 8.Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist,  

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-

schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 

2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. 

Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221), 

• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-

verordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, 

kodifizierte Fassung) 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 

(Amtsblatt L 363, S. 368, 20.12.2006) 
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• LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V 

• Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Na-

tura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011, 

(GVOBl. M-V 2011, S. 462) letzte berücksichtigte Änderung: Anlage 5 sowie Detail-

karten geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. März 2018 (GVOBl. M-V S. 

107, ber. S. 155 )5)  

  



 

 
 

 

FFH-Vorprüfung zum SPA DE 2350-401 "Ueckermünder Heide" für den Bebauungsplan Nr. 6/2022 
„Wohnen an der Bergstraße“ der Gemeinde Liepgarten 

 

17 

9. Fotoanhang  

 

Bild 01 westliches Plangebiet vom Westen (29.06.24) 

 

Bild 02 östliches Plangebiet vom S Weide rechts markiert die Grenze im O (24.05.23) 

 


